
 
 

 
Hinweis:  Forellengewässer (häufig Gewässer mit kiesigem Grund) dürfen nur in der Zeit vom 15.8. bis 30.9. geräumt werden.  

Für die Unterhaltung von Fließgewässer/Gewässer 2. Ordnung ist ausschließlich die Gemeinde oder der Wasser- und Bodenverband zuständig. 
Bei Unterhaltungsmaßnahmen in Fischgewässern 2 Wochen vor der Maßnahme Fischereiberechtigten benachrichtigen (§38 WG)! 


